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Erwägungen

E. 1
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG; SR 173.110) ist am 1.
Januar 2007 in Kraft getreten. Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet
sich das Verfahren noch nach OG ( Art. 132 Abs. 1 BGG ).

Nach Art. 24 Abs. 2 SVG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen letztinstanzliche
kantonale Entscheide über Führerausweisentzüge zulässig. Die Voraussetzungen für die
Ergreifung dafür sind erfüllt. Auf die Beschwerde ist einzutreten.

Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht,
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, nicht aber
Unangemessenheit gerügt werden ( Art. 104 OG ). Nachdem als Vorinstanz eine
richterliche Behörde entschieden hat, ist das Bundesgericht mit den in Art. 105 Abs. 2 OG
genannten, hier jedoch nicht gegebenen Ausnahmen, an die Feststellung des Sachverhaltes
gebunden.

E. 2
Am 1. Januar 2005 ist die vom Parlament am 14. Dezember 2001 verabschiedete Revision
des Strassenverkehrsgesetzes in Kraft getreten (AS 2004 2849). Sie berührt ebenfalls die
Regelung des Führerausweisentzugs. Nach Abs. 1 der Übergangsbestimmung zur
Gesetzesrevision findet das neue Recht Anwendung, wenn die Widerhandlung gegen die
Strassenverkehrsvorschriften nach seinem Inkrafttreten, also nach dem 1. Januar 2005,
begangen worden ist. Für die hier zu beurteilende Tat, die am 11. Februar 2004 verübt
wurde, ist folglich noch das alte Recht (aSVG) massgebend.

E. 3
Anlass für den angefochtenen Führerausweisentzug bildet das durch den Beschwerdeführer
missachtete Vortrittsrecht einer sich auf dem Fussgängerstreifen befindlichen Passantin,
welche durch die Fahrweise des Beschwerdeführers gezwungen wurde, auf dem Streifen
anzuhalten, um nicht von dessen Taxi erfasst zu werden. Die Vorinstanz qualifiziert die
fragliche Verkehrsregelverletzung als schwer im Sinne von Art. 16 Abs. 3 lit. a aSVG und
setzt die Entzugsdauer gestützt auf Art. 17 Abs. 1 lit. c aSVG auf sechs Monate fest.

Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass ihm aufgrund seines Verhaltens der
Führerausweis entzogen werden muss. Er macht jedoch geltend, dass kein schwerer Fall im
Sinne von Art. 16 Abs. 3 lit. a aSVG vorliegt, sondern lediglich ein solcher nach Art. 16
Abs. 2 aSVG. Im Weiteren wendet er sich gegen die verfügte Dauer des Entzugs.
Angesichts der Verschuldensbeurteilung durch den Strafrichter, der lediglich von einem
eher geringen Verschulden ausgegangen sei, der ausgefällten Busse von bloss Fr. 300.--,
den gravierenden beruflichen und existenziellen Folgen des Entzugs sowie angesichts der



Tatsache, dass seit dem massnahmeauslösenden Ereignis nahezu drei Jahre verstrichen
seien und er sich während dieser Zeit wohl verhalten habe, erweise sich die Entzugsdauer
von sechs Monaten als unverhältnismässig bzw. müsse die Mindestentzugsdauer von Art.
17 Abs. 1 lit. c aSVG unterschritten werden. Dabei erscheine ein Entzug von einem Monat
als angemessen.

E. 3.1
Gemäss Art. 16 Abs. 2 aSVG kann der Führerausweis entzogen werden, wenn der Lenker
Verkehrsregeln verletzt und dadurch den Verkehr gefährdet oder andere belästigt hat (Satz
1). In leichten Fällen kann eine Verwarnung ausgesprochen werden (Satz 2). Nach Art. 16
Abs. 3 lit. a aSVG muss der Führerausweis entzogen werden, wenn der Führer den Verkehr
in schwerer Weise gefährdet hat. Das Gesetz unterscheidet somit den leichten Fall (Art. 16
Abs. 2 Satz 2 aSVG), den mittelschweren Fall (Art. 16 Abs. 2 Satz 1 aSVG) und den
schweren Fall (Art. 16 Abs. 3 lit. a aSVG). Gemäss Art. 90 Ziff. 1 SVG wird mit Haft oder
mit Busse bestraft, wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollziehungsvorschriften
des Bundesrates verletzt. Nach Art. 90 Ziff. 2 SVG wird mit Gefängnis oder mit Busse
bestraft, wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche Gefahr für die
Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. In schwerer Weise gefährdet den
Verkehr im Sinne von Art. 16 Abs. 3 lit. a aSVG, wer durch grobe Verletzung der
Verkehrsregeln im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 SVG eine ernstliche Gefahr für die Sicherheit
anderer hervorruft oder in Kauf nimmt. Diese beiden Vorschriften stimmen inhaltlich
miteinander überein ( BGE 123 II 37 E. 1a und b, 106 E. 2a; 120 Ib 285 E. 1). Art. 90 Ziff.
2 SVG ist nach der Rechtsprechung objektiv erfüllt, wenn der Täter eine wichtige
Verkehrsvorschrift in objektiv schwerer Weise missachtet und die Verkehrssicherheit
abstrakt oder konkret gefährdet hat ( BGE 131 IV 133 E. 3.2; 123 II 37 E. 1b). Subjektiv
erfordert der Tatbestand von Art. 90 Ziff. 2 SVG ein rücksichtsloses oder sonst
schwerwiegend verkehrswidriges Verhalten, d.h. ein schweres Verschulden, bei
fahrlässigem Handeln mindestens grobe Fahrlässigkeit ( BGE 130 IV 32 E. 5.1; 126 IV 192
E. 3; 123 IV 88 E. 2a und E. 4a; 118 IV 285 E. 4).

E. 3.2
Vor Fussgängerstreifen hat der Fahrzeugführer besonders vorsichtig zu fahren und
nötigenfalls anzuhalten, um den Fussgängern den Vortritt zu lassen, die sich schon auf dem
Streifen befinden oder im Begriffe sind, ihn zu betreten ( Art. 33 Abs. 2 SVG ). Vor
Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung muss der Fahrzeugführer jedem Fussgänger, der
sich bereits auf dem Streifen befindet oder davor wartet und ersichtlich die Fahrbahn
überqueren will, den Vortritt gewähren. Er muss die Geschwindigkeit rechtzeitig mässigen
und nötigenfalls anhalten, damit er dieser Pflicht nachkommen kann ( Art. 6 Abs. 1 VRV ).

E. 3.3
In Übereinstimmung mit dem Strafrichter, welcher den Beschwerdeführer wegen grober
Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 2 StGB verurteilte, gelangt die
Vorinstanz zum Schluss, dass der Beschwerdeführer den Verkehr im Sinne von Art. 16
Abs. 3 lit. a aSVG schwer gefährdet hat. Dieser sei bei Schneeregen und damit bei
eingeschränkter Bremswirkung an einem vor dem Fussgängerstreifen haltenden
Personenwagen mit gleichbleibender Geschwindigkeit vorbeigefahren. Die den Streifen
überquerende Passantin sei dadurch gezwungen worden, anzuhalten, um nicht von seinem
Taxi erfasst zu werden. Dadurch habe er die Fussgängerin konkret gefährdet. Wie die



Vorinstanz zutreffend erkennt, handelt es sich bei Art. 33 Abs. 2 SVG um eine zentrale
Verkehrsvorschrift, deren Missachtung regelmässig zu schweren Unfällen führt. Der
ortskundige Beschwerdeführer wäre angesichts des vor dem Fussgängerstreifen
stillstehenden Fahrzeugs zu erhöhter Vorsicht und Aufmerksamkeit sowie vorzeitiger
Verringerung der Geschwindigkeit verpflichtet gewesen, hätte er doch in Betracht ziehen
müssen, dass das vorausfahrende Auto angehalten hatte, um jemanden passieren zu lassen.
Weil er trotz verdeckter Sicht ungebremst an dem stillstehenden Fahrzeug vorbeifuhr und
ihm die allgemeine Gefährlichkeit seines verkehrsregelwidrigen Manövers bewusst
gewesen sein musste, verletzt es kein Bundesrecht, wenn die Vorinstanz - gleich wie der
Strafrichter - objektiv und subjektiv von einer schweren Verkehrsregelverletzung im Sinne
von Art. 16 Abs. 3 lit. a aSVG ausgeht.

E. 3.4
Die Dauer des Entzugs ist nach den Umständen festzusetzen. Sie richtet sich gemäss Art. 33
Abs. 2 VZV vor allem nach der Schwere des Verschuldens, dem Leumund als
Motorfahrzeugführer sowie nach der beruflichen Notwendigkeit, ein Motorfahrzeug zu
führen. Die Mindestdauer beträgt einen Monat (Art. 17 Abs. 1 lit. a aSVG). Muss dem
Fahrzeuglenker der Ausweis wegen einer Widerhandlung entzogen werden, die er innert
zwei Jahren seit Ablauf des letzten Entzuges begangen hat, beträgt die Entzugsdauer
mindestens sechs Monate (Art. 17 Abs. 1 lit. c aSVG). Diese gesetzliche
Mindestentzugsdauer darf von den Verwaltungsbehörden bzw. vom Richter nicht einfach
unterschritten werden. Ein Unterschreiten wurde bisher von der Rechtsprechung als
zulässig erachtet, wenn seit dem massnahmeauslösenden Ereignis verhältnismässig lange
Zeit verstrichen war, sich der Betroffene während dieser Zeit wohl verhalten hatte und ihn
an der langen Verfahrensdauer keine Schuld traf ( BGE 127 II 197 E. 3d ; 120 1 b 504 E.
4e), sowie in besonders leichten Fällen. Unter einem besonders leichten Fall ist
insbesondere die Begehungsform der einfachen Fahrlässigkeit zu verstehen. Die
Minimalentzugsdauer beträgt dann einen Monat, weil die Anwendung des Art. 17 Abs. 1 lit.
c aSVG, dem von Gesetzes wegen eine bestimmte Schwere zukommt, infolge des geringen
Verschuldens des Betroffenen nicht gerechtfertigt ist. Ab grobfahrlässiger Begehungsweise
beträgt die Mindestentzugsdauer sechs Monate ( BGE 124 II 103 E. 2a; 117 IV 302 E. 3b).

E. 3.5
Der Beschwerdeführer hat einen Entzugsgrund gesetzt, der nach Art. 16 Abs. 3 lit. a und
Art. 17 Abs. 1 lit. c aSVG zwingend den Entzug des Führerausweises für die Dauer von
mindestens sechs Monaten nach sich zieht. Die Vorinstanz geht zutreffend davon aus, dass
vorliegend keine Gründe bestehen, die ein Unterschreiten der gesetzlichen
Mindestentzugsdauer zuliessen. Dass die Vorinstanz das Verschulden des
Beschwerdeführers nicht als besonders leicht einstuft, ist angesichts des Umstands, dass
dieser den Verkehr durch seine Fahrweise in schwerer Weise gefährdet hat, nicht zu
beanstanden. Wie bereits dargelegt, findet Art. 16 Abs. 3 lit. a aSVG seine Entsprechung in
Art. 90 Ziff. 2 SVG . Sowohl das Strafgericht als auch das Appellationsgericht Basel-Stadt
haben dem Beschwerdeführer Grobfahrlässigkeit (und nicht einfache Fahrlässigkeit) zur
Last gelegt. Soweit der Strafgerichtspräsident in seiner Stellungnahme zum Urteil vom 3.
Februar 2005 von einem eher leichten Verschulden des Beschwerdeführers spricht, tut er
dies ausdrücklich nur im Rahmen von Art. 90 Ziff. 2 SVG im Hinblick auf die
Bussenbemessung. Dieser Würdigung trägt die Vorinstanz mit der Festsetzung der
Entzugsdauer auf das gesetzliche Minimum Rechnung. Insoweit geht der Einwand des



Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe sein Verschulden ohne triftigen Grund anders
beurteilt als der Strafrichter, an der Sache vorbei. Entgegen der Auffassung des
Beschwerdeführers vermag auch die seit dem Vorfall verstrichene Zeit nichts an der
Geltung der gesetzlichen Mindestentzugsdauer zu ändern. Das kantonale Verfahren hat
insgesamt bis zum vorinstanzlichen Urteil rund 2 ½ Jahre beansprucht. Das ist nicht
unverhältnismässig lange, zumal die Hauptabteilung Verkehrssicherheit der Polizei
Basel-Landschaft angesichts des streitigen Falls den Ausgang des Strafverfahrens abwarten
durfte. Entgegen der Meinung des Beschwerdeführers gilt die gesetzliche
Mindestentzugsdauer auch ungeachtet seiner aus beruflichen Gründen hohen
Sanktionsempfindlichkeit. Die berufliche Angewiesenheit auf ein Fahrzeug rechtfertigt
gemäss ständiger Praxis ein Unterschreiten der gesetzlichen Mindestentzugsdauer nicht. An
dieser Praxis ist insbesondere auch deshalb festzuhalten, weil der Gesetzgeber anlässlich
der Revision vom 14. Dezember 2001 ausdrücklich bestimmt hat, dass die berufliche
Angewiesenheit auf ein Fahrzeug bei der Festsetzung der Entzugsdauer zwar zu
berücksichtigen ist, die gesetzliche Mindestdauer des Entzugs deswegen aber nicht
unterschritten werden darf (Art. 16 Abs. 3 nSVG; nicht publizierte E. 5 von BGE 129 II 168
; vgl. BGE 128 II 282 E. 3.5; s.a. für das neue Recht in Bezug auf Taxifahrer: BGE 132 II
234 ). Im Übrigen trägt die Vorinstanz der hohen Massnahmeempfindlichkeit des
Beschwerdeführers und damit dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz dadurch Rechnung,
dass sie von einem die gesetzlichen Mindestdauer übersteigenden Entzug des
Führerausweis zu dessen Gunsten absieht.

E. 4
Nach dem Gesagten ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde abzuweisen. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Kosten ( Art. 156 Abs. 1 OG ).
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